
 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
für ein Gesetz zu dem Siebten Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge  
(Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 21. November 2003 den nach-
stehenden, durch Kabinettsbeschluss vom 17. November 2003 gebilligten 
und festgestellten Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. 
Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von dem Minister und Chef der 
Staatskanzlei vertreten. 
 
A. Problem 

  
Die Regierungschefs der Länder haben in der Zeit zwischen dem 23. 
und 26. September 2003 den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
unterzeichnet. Der Staatsvertrag ändert den Rundfunkstaatsvertrag, 
den ARD-Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag und den Deutschlandradio-Staatsvertrag. Er dient 
zugleich der Umsetzung der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universal-
dienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen 
und -diensten (Universaldienstrichtlinie).  

 
 Kernpunkt der Änderungen des Rundfunkstaatsvertrages bildet die in 

§ 11 vorgenommene Konkretisierung des Auftrags des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Weitere Änderungen beziehen sich auf das 
Verbot von Pay-TV-Programmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
(§ 13), die Sicherung der Regionalfensterprogramme in den beiden 
bundesweit reichweitenstärksten privaten Fernsehvollprogrammen 
(§ 25 Abs. 4), ergänzende Regelungen für die Bereiche Film- und 
Fernsehförderung (§ 6), Regelungen zur Nichtanrechenbarkeit von 
Warnhinweisen der Heilmittelwerbung (§§ 16, 45) sowie eine Norm, 
die der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Landesmedien-
anstalten, der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post 
und dem Bundeskartellamt dient (§ 39 a).  

 
 Die Änderungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages beziehen sich 

darauf, dass das Moratorium für Internet-PCs für zwei Jahre bis zum 
31. Dezember 2006 verlängert wird. Der ZDF-Staatsvertrag und der 
Deutschlandradio-Staatsvertrag werden um Vorschriften zur besseren 
Transparenz der Wirtschaftsführung der Anstalten ergänzt. 

 
B. Lösung 

 Mit dem Gesetz soll die Zustimmung des Landtags zum Siebten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag eingeholt werden. 

 
C. Befristung 

 Eine Befristung des Gesetzes ist nicht möglich. Der Staatsvertrag 
kann nur in Kraft treten, wenn alle Partner unbedingt und unbefristet 
zustimmen. 
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D. Alternativen 

 Keine. 
 
E. Finanzelle Mehraufwendungen 

 Keine. 
 
F. Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße 

betreffen als Männer 

 Keine. 
 

G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  
 

Gesetz 
zu dem Siebten Staatsvertrag zur Änderung  

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 
 Vom 
 
 

§ 1 
 
Dem Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. 
 
 

§ 2 
 
(1) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 
 
(2) Er tritt nach seinem Art. 6 Abs. 2 Satz 1 am 1. April 2004 in Kraft. 
Sollte der Staatsvertrag nach seinem Art. 6 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos 
werden, ist dies bis zum 30. April 2004 im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Teil I bekannt zu geben. 
 
 

§ 3 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
I. Begründung des Gesetzentwurfs 
 
A. Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf enthält die üblichen Vorschriften eines Zustimmungsge-
setzes. 
 
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu § 1: 
 
Der Siebte Rundfunkänderungsstaatsvertrag bedarf nach Art. 103 Abs. 2 der 
Hessischen Verfassung der Zustimmung des Landtags.  
 
Zu § 2: 
 
Der Siebte Rundfunkänderungsstaatsvertrag soll am 1. April 2004 in Kraft 
treten, sofern bis zum 31. März 2004 alle Ratifikationsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt 
werden. Sollten bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle Ratifikationsurkunden 
hinterlegt sein, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Dies ist bis zum 30. 
April 2004 im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I bekannt zu machen.  
 
Zu § 3: 
 
Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft treten. 
 
 
II. Begründung des Siebten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-

rechtlicher Staatsverträge (Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)  
 
Siehe Anlage  
 
 
Wiesbaden, 21. November 2003 
 

Der Hessische Ministerpräsident 
Koch 

 
 
 
 
 
Anlagen:  
Zu § 2 Abs. 1 (Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und  
Begründung des Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
 












































































